
Gebührenordnung

der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig 
für Aufsichts- und Einspruchsverfahren nach § 192 Abs. 1 S. 1 BRAO

neu beschlossen durch die Kammerversammlung am 21.05.2025

§ 1

Die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig erhebt für fol-

gende Amtshandlungen gem. § 192 BRAO die nachfolgenden Verwaltungsgebühren:

1. Erteilung einer Rüge (§ 74 BRAO) 200,00 €

2. 	��Durchführung des Einspruchsverfahrens, für den Fall

der Zurückweisung des Einspruchs (§§ 74 Abs. 5, 74a BRAO) 150,00 € 

3. Belehrungsbescheid (§ 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO) 200,00 €

4. Zwangsgeldbescheid (§ 57 BRAO) 150,00 €

Dr. Beer 
Präsident

§ 2

Die Gebührenschuld entsteht in den Fällen des § 1 Ziff. 1–3 mit Bestandskraft des jeweiligen 

Bescheids, im Fall des § 1 Ziff. 4 mit Zustellung des Bescheids.

§ 3

Diese Gebührenordnung tritt zum 01.07.2025 in Kraft.

Braunschweig, den 30.06.2025  


